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IKK e.V.: Information und Beratung zur Covid-Imp-
fung ja, aber keine Kontrollaufgaben bei den Kas-
sen! 
 
Derzeit läuft die politische Diskussion um die Ausgestaltung und Einführung einer Impfpflicht 
auf Hochtouren. Die Innungskrankenkassen begrüßen jede Corona-Impfung und unterstüt-
zen grundsätzlich die Impfbemühungen der Bundesregierung. Doch kritisieren sie die Umset-
zungsvorschläge im heute bekanntgewordenen Gesetzesentwurf einer Gruppe von Abgeord-
neten aus den Ampelfraktionen. Die IKKn stehen zu ihrer Aufgabe der Information und der 
Beratung ihrer 5,2 Millionen Versicherten. Jedoch lehnen sie die Kontrolle und die Einbezie-
hung in Sanktionsverfahren entschieden ab.  
 
„Natürlich übernehmen wir Innungskrankenkassen Informations- und Beratungsaufgaben für 
unsere Versicherten. Das haben wir bislang gemacht und stehen auch weiterhin dazu“, be-
tont Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. „Aber die uns im Geset-
zesentwurf zugeschobene Kontrollfunktion und Rolle im Zusammenhang mit der vorgesehe-
nen Sanktionierung ist nicht unsere Aufgabe. Wir sehen deutlich die Gefahr, dass das drin-
gend notwendige Vertrauen der Versicherten zu uns dauerhaft beschädigt wird. Wenn die 
Versicherten aufgrund von Datenmeldungen an ihre Kasse Bußgeldbescheide bekommen, 
dann werden wir Vertrauen verlieren. Das kann nicht von politischer Seite gewollt sein!“ Woll-
seifer mahnt weiter: „Man darf nicht vergessen, dass dies ja auch Konsequenzen für die Wei-
terentwicklung der elektronischen Patientenakte haben wird!“  
 
Auch Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V., bekräftigt die Ablehnung ei-
ner Impf-Kontrolle durch die Kassen und führt zur technischen Seite aus: „Der Bundesge-
sundheitsminister sowie andere Regierungsvertreter und -vertreterinnen lehnen die Einfüh-
rung eines Impfregisters ab. Sie begründen das damit, dass die technische Umsetzung die-
ses Registers nicht bis zur geplanten Einführung der Impfpflicht im Oktober 2022 realisierbar 
sei. Damit zieht sich der Staat aus seiner eigenen Verantwortung heraus und verschiebt das 
Problem in Richtung Gesetzliche Krankenversicherung. Nur weil man das Impfregister jetzt 
Impfportal nennt, löst man nicht die verfahrenstechnischen und datenschutzrechtlichen Prob-
leme.“   
 
Die Vorstandsvorsitzenden stellen klar, dass sich die Ablehnung nicht nur auf den Fall be-
zieht, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren kommt. „Es ist unklar, welcher 

 Presseinformation  

  
  Pressesprecherin 

Iris Kampf 
 Tel.:  030 202491-32 
 Fax:  030 202491-50 

E-Mail: iris.kampf@ikkev.de 

 



 
der vorliegenden parlamentarischen Vorstöße eine Mehrheit im Bundestag finden wird. Die 
Probleme und Bedenken einer Einbeziehung der Kassen in die Kontrolle einer Impfpflicht 
gelten auch für den Fall, dass sich der Bundestag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren aus-
spricht.“ 
 
Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V., erweitert den Fokus und weist darauf hin, dass 
die Krankenkassen in den letzten Jahren mehrfach den Versuch unternommen haben, im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben, auf Basis der Daten und in Abstimmung mit den Versi-
cherten, diese im Sinne einer effektiven Versorgungsgestaltung- und Steuerung zu unterstüt-
zen. Hier zeigte sich die Regierung in den vorangegangenen Legislaturperioden mehr als zu-
rückhaltend. „Für mich ist es unverständlich, dass die Kassen jetzt hier – sozusagen als Ord-
nungsdienst – Daten sammeln und an Vollzugsbehörden für Bußgeldverfahren weiterleiten 
sollen.“  
 
 
 
 
 
Über den IKK e.V.: 
Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassen auf Bundesebene. Der Ver-
ein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, die Interessen seiner Mitglieder und deren 5,2 Millionen 
Versicherten gegenüber allen wesentlichen Beteiligten des Gesundheitswesens zu vertreten. 
Dem IKK e.V. gehören die BIG direkt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, 
die IKK - Die Innovationskasse, die IKK gesund plus sowie die IKK Südwest an. 


